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Finan'zamt, 58505 Lüdenscheid 
Freistellungsbescheinigung 

Herrn zum Steuerabzug bei Bauieistungen 
Heinz Walter Herling gemäß § 48 b MS. 1 Satz i des 
Römerweg 7 Einkommensteue~gesetzes (EStG) 
58513 Lüdenscheid 

Herrn 
Herling 
Heinl~ Walter 
RÖlD.Elrweg 7 
58513 Lüdenscheid 

wird hiermit bescheinigt, dass der Empfänger der Bauleistung(Leistungsempfänger) von der Pflicht 
zum Steuerabzug nach §; 48 Ahs. 1 EStG befreit ist. 

Die Freistel1ungs~escheinigung wird bis zum 15.07.2014 verlängert. 

Wichtiger HinweiS: 

'Diese Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger im Original auszuhändigen, wenn sie für bestimmte 
Bau;LE=lstungen gilt. Ist die Bescheinigung für einen Zeitraum gül tig, kann auch eine Kopie ausge­
händigt werden. pas Ox:iginal ist mit Dienstsiegel, Unterschrift und Sicherheits-Nummer versehen. ­

Der Leistungsampfänger hat die Möglichkeit,sich durch eine Prüfung der Gültigkeit der Freistel­
1ungabescheinigung über ein eventuelles Haftungsrisiko Gewissheit zu verschaffen. 
Die prüfung kann durch eine Internetabfragebeim Bundeszentralamt für Steuern (www.bzst.bund.de) 
erfolgen. Dazu werden 'die Daten beim Bundeszentralamt für Steuern gespe;ichert und bei einer 
Internetabfrage dem Leistungsempfänger bekannt gegeben. Bestätigt das Bundeszentralamt für 
Steuern die Gültigkeit nicht oder kann der Leistungsempfänger eine Internetabfrage niCht"durch­
führen, kann er sich dur,ch eine Nachfrage bei dem auf der Freistellungsbescheinigung angegebenen 
Finanzamt Gewissheit verschaffen. Das Unterlassen einer Internetabfrage beim Bundeszehtralamtfür 
Steuet:n oder einer Nachfrage beim Finanzamt begründet für sich allein keine zur, Haftung führende 
grobe Fahrlässigkeit. 

_DJ,~"",Befr!=~unfl,~.9§2:~R!Hght.z.UJn13t~uerCl.8:;:.~g~}~:i}~fJ.iE Za.ll.]._Ql1gE!.l!, ,ßi.e" ~llI1§l.:r;~illb>ct,e-~~·.~9;... gültig:.
keitszeitraumes und/oder für die o.g. Bauleistungen geleistet werden. bie Aufrechnung(Verrech-' 

u 

nung) des Leistungsempfängers mit Gegenansprüchen gegenüber dem Leistenden steht einer Zahlung
gleich. ' 

Der Widerruf dieser Be.cheinigung bleibt vorbehalten. 

Im Auftrag 
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-~ ~nstsiegel) ~ 
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